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Stellungnahme des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in 
Deutschland e.V. (BVCD) zum Entwurf eines 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

Auf deutschen Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen werden inklusive der 
Übernachtungen in Mietunterkünften auf Campingplätzen sowie der Langzeitaufenthalte 
(Dauercamping), welche gegenwärtig nicht in die Statistik des Statistischen Bundesamtes 
eingehen über 100 Mio. Übernachtungen realisiert. Die Camping- und 
Wohnmobilstellplatzbranche ist mit einer Gesamtwirtschaftsleistung (Nettoumsatz) von knapp 
11 Mrd. Euro und 5 Mrd. Euro durch den Campingtourismus bewirkten Einkommen ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. (DWIF, Der Campingplatz und 
Reisemobiltourismus als Wirtschaftsfaktor, München 2017) 

Die Campingwirtschaft braucht unbürokratische Regelungen zur Beschäftigung ausländischer 
Fachkräfte, aber auch für geringer qualifizierte Ausländer als Saisonbeschäftigte. 
Campingplätze liegen zumeist in ländlich geprägten, eher dünn besiedelten Regionen. 
Campingplatzbetriebe bemühen sich zuvorderst um Mitarbeiter aus der ortsansässigen 
Bevölkerung. Gerade für die wenigen jungen Menschen sind jedoch häufig Arbeitsplätze im 
städtischen Umfeld deutlich attraktiver. Das Phänomen der sog. „Landflucht“ ist eines, das sich 
trotz aller Bemühungen weiter verstärken wird. Es ist daher schon heute eine ständige 
Herausforderung für Campingplatzbetriebe, geeignete Fachkräfte zu finden.  

Bereits jetzt kann der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern auch nicht durch Zuwanderung aus 
der EU gedeckt werden.  

Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit erwartet zudem, dass es mit der 
Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen zu einem Rückgang dieser Zuwanderung kommen 
wird. Zudem wird sich das Migrationspotenzial mit der Auswanderung von jüngeren 
Bevölkerungsgruppen mit einer hohen Wanderungsbereitschaft erschöpfen. Mittel- und 
langfristig ist deshalb mit einem deutlichen Rückgang der Zuwanderung aus der EU zu rechnen. 
(Vgl. IAB -Stellungnahme 11/2018) 

Die Erwerbsmigration aus Drittstaaten ist daher eine der zentralen Zukunftsfragen nicht nur in 
der Campingbranche. 

 

1. Zu den geplanten Änderungen im AufenthG 
a. Allgemeines 

Derzeit besteht aus Sicht der Unternehmen, welche der BVCD vertritt, das Hauptproblem des 
deutschen Einwanderungsrechts sowohl für Unternehmer als auch potenzielle Beschäftigte in 
der Kumulation verschiedener Hürden. Jede einzelne dieser Bedingungen kann eine 
Beschäftigung ausschließen. Der bürokratische Aufwand sowie die ungewissen Aussichten bei 
der Anwerbung ausländischer Beschäftigter wird von den Unternehmen der Campingbranche 
als derart hoch bewertet, dass vielfach, trotz erheblichen Bedarfs, hiervon Abstand genommen 
wird. Schon deshalb bedarf es eines erheblichen Bürokratieabbaus im Regelungsbereich der 
Erwerbsmigration. 

Aus Sicht der Campingwirtschaft sollte die verbindliche Arbeitsplatzzusage das wichtigste 
Kriterium für die Zulässigkeit der Erwerbszuwanderung von Drittstaatangehörigen sein. Durch 



Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. - Ystader Straße 17 - 10437 Berlin - www.bvcd.de 

die Arbeitsplatzzusage macht der Arbeitgeber deutlich, dass es eine tatsächliche 
Arbeitsmarktnachfrage gibt. Durch dieses Kriterium wird die Zuwanderung zudem flexibel an 
die Arbeitsmarktlage anpasst.  

In der Praxis unserer Unternehmen ist der Nachweis der Gleichwertigkeit der Abschlüsse bzw. 
die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen die wesentlichste Hürde für die 
Anwerbung von Ausländern. Dies liegt vor allem an dem speziellen deutschen Bildungs- und 
Ausbildungssystems. Das duale Ausbildungssystem wird wegen der engen Verzahnung von 
Theorie und Praxis weltweit geschätzt, stellt aber zugleich eine Ausnahmeerscheinung dar. 
Hinzu kommt, dass auch zahlreiche Tätigkeiten auf Campingplätzen, wie die Funktion des 
Platzleiters, nicht durch klassische Ausbildungsberufe abgedeckt werden oder als 
Ausbildungsberuf tatsächlich nur in Deutschland existieren, wie der Kaufmann für Tourismus 
und Freizeit.  

Der BVCD spricht sich daher mit der Forschungsstelle der Bundesagentur für Arbeit dafür aus, 
dass im Falle einer verbindlichen Arbeitsplatzzusage an Personen mit abgeschlossener 
Ausbildung auf eine Anerkennung der Abschlüsse ganz verzichtet wird, so wie dies auch von 
anderen Einwanderungsländern gehandhabt wird. Als Alternative kommen auch vereinfachte 
Kompetenztests in Betracht. Die in dem vorliegenden Entwurf vorgesehenen Regelungen sind 
diesbezüglich aus unserer Sicht unzureichend. 

 

b. Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 

Der BVCD begrüßt im Grundsatz die im Entwurf vorgesehenen Erleichterungen für 
Unternehmen und potenzielle Beschäftigte. Allerdings werden beispielsweise über § 60c 
AufenthG-E zu viele Restriktionen vorgenommen. So sollen u.a. Personen, die in den 
zurückliegenden 18 Monaten weniger als 35 Stunden die Woche arbeiten konnten, 
ausgeschlossen werden. Insbesondere Alleinerziehende dürften hiervon erheblich betroffen 
sein, was nicht beabsichtigt sein kann. Es entstehen zudem durch die neu vorgesehenen 
Arbeitsverbote (vgl. § 60a Abs. 6 AufenthG-E) unnötige neue Hürden sowohl für Unternehmen 
als auch für potenzielle Beschäftigte bestimmter Gruppen. Dies ist aus unserer Sicht nicht 
zielführend. Es entstehen neue und erhebliche Rechtsunsicherheiten. 

Begrüßenswert wäre daher eine Überarbeitung der bestehenden Regeln zum Aufenthaltsrecht 
für gut integrierte Geduldete (§§ 25 Abs. 5, 25a, 25b, 18a AufenthG). 

Statt einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung befürworten wir darüber hinaus die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Dies gäbe den Arbeitgebern die erforderliche 
Planungssicherheit und Möglichkeit einer langfristigen Mitarbeiterbindung. Gerade für 
Auszubildende wäre eine Ausbildungsaufenthaltserlaubnis dringend erforderlich, auch um den 
Ausbildungserfolg nicht zu gefährden. 

 

2. Geringer qualifizierte Ausländer als Saisonbeschäftigte 

Wie Eingangs geschildert ist die deutsche Campingwirtschaft in erheblichem Maße von 
Saisonbeschäftigten abhängig. Allein in den Monaten Juli und August generieren die hiesigen 
Campingplätze mehr als die Hälfte ihres Jahresgästeaufkommens. Aus Tabelle 1 und 2 wird 
sichtbar, dass in den Sommermonaten ein Aufwuchs an Arbeitskräften insbesondere in den 
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Bereichen Gastronomie, Reinigung, Grünpflege, Verkauf und Technik benötigt wird.
Beispielsweise in Bayern, wo es in Teilen „Wintercamping“ gibt, ist dennoch ein konzentriertes 
Gästeaufkommen in den Sommermonaten festzustellen. Diese dringend benötigten 
Arbeitskräfte sind trotz intensiven Werbens aus Deutschland nicht mehr bzw. nicht mehr in 
ausreichendem Maße zu bekommen. Der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte auch aus nicht 
EU-Ländern ist daher unverzichtbar für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Campingwirtschaft.  

Tabelle 1: Übernachtungen auf Deutschen Campingplätzen 2017, nach Monaten 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, BVCD 2018 

Tabelle 2: Bedarf an Arbeitsstunden eines durchschnittlichen Campingplatzes im Jahresverlauf 

 

Quelle: BVCD, Berlin 2018 

Monat fix variable Gesamt
Jan 260 56 316
Febr 260 49 309
Mär 260 96 355
Apr 260 482 741
Mai 260 701 960
Jun 260 1.180 1.440
Jul 260 1.679 1.939
Aug 260 1.785 2.044
Sept 260 665 925
Okt 260 425 685
Nov 260 72 332
Dez 260 82 341

3.114 7.273 10.387
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In der Praxis unserer Unternehmen erweist sich häufig als Problem, dass von den zuständigen 
Behörden bezweifelt wird, dass Betriebe der Campingbranche überhaupt dem 
Anwendungsbereich des § 15a Abs. 1 BeschV, unterfallen, also dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe zuzuordnen sind, obwohl kein sachlicher Grund für eine 
Ungleichbehandlung vorhanden ist und ein Ausschluss, soweit ersichtlich, auch nicht 
beabsichtigt war.  

Hier liegt eines der drängendsten Probleme der Campingwirtschaft hinsichtlich der 
Beschäftigung von Ausländern. Eine Klarstellung im Rahmen des vorliegenden Entwurfs ist 
insoweit dringend erforderlich. 

Zudem regt der BVCD die Streichung von § 15a Abs. 3 Nr. 2 BeschV an. Der Ausschluss von 
Personen die einen Antrag nach Artikel 16a des Grundgesetzes gestellt haben oder um 
internationalen Schutz gemäß der Richtlinie 2011/95/EU nachsuchen ist sachlich nicht geboten. 
Durch die Streichung kann ein erhebliches, bislang brach liegendes Potenzial für den 
heimischen Arbeitsmarkt aktiviert werden. Dies dürfte auch in einem erheblichen Maße der 
Integration der Betroffenen in die Gesellschaft dienen. 

 




